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Satzung 
zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen 

des Stadtumbaus für einen Teilbereich  
des Stadtumbaugebietes Grünhufe  

(Stadtumbausatzung Grünhufe) 
Beschluss-Nr. 2007-IV-07-0814 vom 06.09.2007 

Vorbemerkung 
Aufgrund des § 171d des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006
(BGBl. I S. 3316) in Verbindung mit § 5 der Kommunalverfas-
sung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung
der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V, S 205) 
zuletzt geändert durch Artikel 2 § 1 des Gesetzes vom 14.
März 2005 (GVOBl. M-V, S. 91) beschließt die Bürgerschaft 
der Hansestadt Stralsund folgende Satzung: 

§ 1 Zweck der Satzung 
Die Satzung soll insbesondere dann angewendet werden,
wenn einvernehmliche Regelungen der Beteiligten im Stadt-
umbauprozess auf der Basis von Stadtumbauverträgen nach
§ 171c BauGB oder sonstigen Vereinbarungen nicht erreicht
werden können und zu befürchten ist, dass durchzuführende
Maßnahmen dem städtebaulichen Entwicklungskonzept nach §
171b BauGB zuwiderlaufen und nicht im öffentlichen Interesse
liegen.  
Mit dieser Satzung verfolgt die Hansestadt Stralsund das Ziel, 
die mit dem erhöhten Wohnungsleerstand auftretenden Prob-
leme nachhaltig, d.h. wirtschaftlich, sozial und ökologisch, so-
wie in hoher städtebaulicher Qualität zu mindern oder zu besei-
tigen.  

§ 2 Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich umfasst den bebauten Teil des Stadttei-
les Vogelsang, also einen Teil des durch den Beschluss der
Bürgerschaft (B 2002-III-05-0724) vom 04.07.2002 im Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Stralsund zum
Umgestaltungsgebiet mit Priorität i. S. d. § 171b BauGB erklär-
ten Gebietes Grünhufe.  
Die exakte Abgrenzung des Gebietes ist dem beiliegenden La-
geplan zu entnehmen. Der Lageplan ist Bestandteil der Sat-
zung und als Anlage beigefügt.  

§ 3 Rechtswirkungen 
Im Geltungsbereich der Satzung bedürfen alle Vorhaben im 
Sinne des § 29 BauGB, insbesondere die Errichtung, Ände-
rung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen, ein-
schließlich der Beseitigung baulicher Anlagen sowie alle sons-
tigen erheblichen oder Wert steigernden Maßnahmen, auch,
wenn diese nicht baugenehmigungspflichtig sind, der Geneh-
migung durch die Hansestadt Stralsund.  
Im Stadtumbaugebiet Grünhufe muss der Hansestadt Stral-
sund und deren Beauftragten von den Eigentümern und Nut-
zungsberechtigten Auskunft über Tatsachen gegeben werden,
die zur Vorbereitung und Durchführung des Stadtumbaus er-
forderlich sind. Näheres regelt § 138 BauGB, der entsprechend
anwendbar ist. Für den Fall, dass eine Auskunft rechtswidrig
verweigert wird, kann gemäß § 208 BauGB ein Zwangsgeld bis
zu 500 Euro angedroht und festgesetzt werden. Androhung
und Festsetzung können wiederholt werden.  

§ 4 Zuständigkeiten 
Die Genehmigung von Maßnahmen wird durch die Hansestadt 
Stralsund erteilt. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an
ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird
die Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde im
Einvernehmen mit der Hansestadt Stralsund erteilt.   

§ 5 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Juli 2007 in Kraft.  
Stralsund, 15.10.2007 

Anlage zur v. g. Satzung entspr. § 2 (siehe S. 6)

Hansestadt Stralsund         Stralsund, 02.10.2007     
Die Gemeindewahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung des Wahltages  
für die Wahl des Oberbürgermeisters  

im Jahr 2008 
Gemäß § 57 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes  für das
Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Bürgerschaft der Han-
sestadt Stralsund mit Beschluss vom 06.09.2007 als Wahltag 
für die Wahl des Oberbürgermeisters  

Sonntag, den 18. Mai 2008,
bestimmt. 
Sofern eine Stichwahl notwendig ist, findet diese am Sonn-
tag, den 01. Juni 2008, statt.

gez. Lange 

Öffentliche Bekanntmachung  
von Name und Anschrift der Wahlleiterin  

und des stellvertretenden Wahlleiters  
für die Wahl des Oberbürgermeisters 2008 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat gemäß § 12
Abs. 2 Kommunalwahlgesetz für Mecklenburg-Vorpommern für 
die am 18. Mai 2008 stattfindende Wahl des Oberbürgermeis-
ters Frau Angelika Lange zur Wahlleiterin  gewählt. 
Zum stellvertretenden Wahlleiter wurde Herr Klaus Gawoehns
durch die Wahlleiterin  berufen. 
Gemäß § 3 Abs. 1 Kommunalwahlordnung - KWO M-V werden 
die Namen und Anschriften der Wahlleiterin und des  Stellver-
treters öffentlich bekannt gegeben:  

Wahlleiterin:   Angelika Lange 
Anschrift:  Hansestadt Stralsund 

 Mühlenstraße 4-6 
 Postfach 2145 
 18408 Stralsund 

Stellvertreter: Klaus Gawoehns
Anschrift:  Hansestadt Stralsund 

 Mühlenstraße 4-6 
 Postfach 2145 
 18408 Stralsund 

gez. Lastovka 
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Vermessungs- und Katasterbehörde für den Landkreis

Nordvorpommern und die Hansestadt Stralsund  

als Sonderungsbehörde

Mitteilung über die Auslegung  

des Sonderungsplanentwurfs Nr. BoSo 26/2007 Stralsund 

In der Hansestadt Stralsund, Gemarkung Stralsund, Flur 26, Flurstü-
cke: 21/11, 21/22, 24/17, 24/19, 24/29, 30/3, 40, 43, 51/1, 54/2, 54/3,
64/3, 72/10, 72/23, 74/3 und 90/12 ist ein Verfahren nach dem Gesetz
über die Sonderung unvermessener und überbauter Grundstücke nach
der Karte (Bodensonderungsgesetz - BoSoG - vom 20. Dezember
1993, BGBl. I Nr. 70, S. 2215 ff.) durchzuführen. 
Das Verfahrensgebiet wird im Norden teilweise durch die Heilgeist-
straße, im Osten durch die Badstüberstraße, im Süden teilweise durch 
den Frankenwall sowie im Westen durch die Filterstraße und den
Fischergang begrenzt. 
Hierdurch sollen die Reichweite des unvermessenen Eigentums be-
stimmt und somit beleihungsfähige Grundstücke geschaffen werden. 
Alle Planbetroffenen können innerhalb eines Monats nach dieser
Bekanntmachung frühestens jedoch ab 23. Oktober 2007 den
Sonderungsplanentwurf sowie seine Unterlagen einsehen und Ein-
wände gegen die getroffenen Feststellungen zu den dinglichen
Rechtsverhältnissen erheben. Planbetroffene sind die Eigentümer
der betroffenen Grundstücke, die Inhaber von dinglichen Nutzungs-
rechten, von Gebäudeeigentum und Anspruchsberechtigte nach
dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz. 

Das Gleiche gilt für die Anmelder von Rückübertragungsansprüchen
nach dem Vermögensgesetz oder aus Restitution (§11 Abs.1 des 
Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die Inhaber beschränkter
dinglicher Rechte an den betroffenen Grundstücken. 

Die Auflösung der unvermessenen Hofräume bestimmt sich in erster 
Linie nach der Einigung der Beteiligten. Die Inhaber beschränkter,
dinglicher Rechte (Wohnrechte, Überfahrtsrechte, Grundpfandrechte u. 
a. ) müssen ebenfalls dieser Einigung zustimmen. 
Diese öffentliche Bekanntmachung gibt den Rechtsinhabern, die im 
Grundbuch ohne genaue Anschrift eingetragen sind, die Möglichkeit
am Bodensonderungsverfahren teilzunehmen. 

Inhaber dinglicher Rechte mit unbekanntem Aufenthalt sind: 

• Gastwirt Theodor Baedt in Stralsund 
• Artur und Kurt Runge (Söhne der Apothekerin Runge geb. 

Stidde in Berlin ) und nachgeborene Kinder 
• Witwe Josephine Vespermann geb. Miedbrodt in Stralsund 
• Schneider Fritz Vespermann in Stralsund 
• Edith Schumacher geb. Vespermann in Stralsund
• Erna-Karola von Ziegler-Witzleben geb. Gräfin Perponscher 

in Berlin-Hellensee 
• Paul Pietzke in Groß Kubbelkow
• Magda Parzil geb. Sewanik in Lenke / Kreis Rosenberg 
• Anna Käding geb. Kroschel in Stralsund 
• Tischler Arnold Tesmer in Stralsund 

Der Entwurf des Sonderungsplans sowie die zu seiner Aufstel-

lung verwandten Unterlagen liegen nach § 8 Abs. 4 BoSoG ab dem
23. Oktober 2007 für den Zeitraum eines Monats

in den Diensträumen der Sonderungsbehörde des Landkreises Nord-
vorpommern als Vermessungs- und Katasterbehörde des Landkreises 
Nordvorpommern und der Hansestadt Stralsund, beim Fachgebiet Ka-
taster und Vermessung, Tribseer Damm 1a, 18437 Stralsund, während
der Öffnungszeiten zur Einsicht aus.  

Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt: 

Dienstag: 09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr 

Donnerstag: 09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr

Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer 
Absprache mit Frau Sund unter der Tel. Nr. 03831 / 257-777 möglich. 
Die Einwände sind bei der bezeichneten Sonderungsbehörde unter der
genannten Anschrift schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Stralsund, 10.10.2007 

Im Auftrag 
gez. Heiko Schröder   
(Kreisvermessungsoberrat)

Bekanntmachung 

Bericht über die Beteiligungen  

der Hansestadt Stralsund an Unternehmen und 

Einrichtungen des privaten Rechts  

- Beteiligungsbericht 2005 - 

Gemäß § 73 Absatz 3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern hat die Hansestadt Stralsund zur Information der Bür-
gerschaftsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über die Betei-
ligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des 
privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht
wurde der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund auf ihrer Sitzung
am 06. September 2007 zur Kenntnis gegeben. 

Der 11. Bericht enthält insbesondere Angaben über die Erfüllung des
öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammenset-
zung der Organe der Gesellschaften und die Geschäftsergebnisse für
die Wirtschaftsjahre 2003 bis 2005. 

Der Beteiligungsbericht 2005 der Hansestadt Stralsund wird vom Zeit-
punkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben Tage 
in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes Tourismuszentrale der
Hansestadt Stralsund, Alter Markt 9, in 18439 Stralsund, öffentlich aus-
gelegt.

Stralsund, 08. Oktober 2007 

i.A. Vellguth 
Senator und 1. Stellvertreter 
des Oberbürgermeisters 

Jahresabschluss 2006  
gemäß § 16  Abs. 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der Liegenschaftsentwick-

lungsgesellschaft der Hansestadt 

Stralsund mbH 

I. Der Jahresabschluss 2006 der Liegenschaftsentwicklungsgesell-
schaft der Hansestadt Stralsund mbH wurde durch die  

DOMUS Nordrevision GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Geschwister-Scholl-Straße 3-5  
19053 Schwerin

geprüft und am 20.04.2007 mit folgendem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen: 

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht der Liegenschaftsentwicklungsgesell-
schaft der Hansestadt Stralsund mbH, Stralsund für das Ge-
schäftsjahr vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und  den er-
gänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und mit 
hinreichender  Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen 
geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche
und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen ü-
ber mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungslegungsspezifischen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 



Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt und auch 
keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für
die Beurteilung sowohl der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung als auch der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung 
sind. 
Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss der 
Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund 
mbH, Stralsund unter Beachtung der  Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von 
der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu
wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass“.  

II. Der Landesrechnungshof Mecklenburg – Vorpommern hat mit 
Schreiben vom 17.09.2007 den Prüfungsbericht nach einge-
schränkter Prüfung freigegeben. 

III. Die Gesellschafterversammlung der Liegenschaftsentwicklungsge-
sellschaft der Hansestadt Stralsund mbH hat mit Beschluss vom
31.07.2007 den geprüften Jahresabschluss 2006 mit einem Bi-
lanzgewinn von 483.440,35 € festgestellt. 

Der Jahresabschluss 2006 und der dazugehörige Lagebericht werden 
vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für 7
Tage in den Geschäftsräumen der Liegenschaftsentwicklungsgesell-
schaft der Hansestadt Stralsund mbH, Hafenstraße 27, 18439 Stral-
sund, öffentlich ausgelegt. 
Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss und den Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2006 am 25.09.2007 dem eBundesanzeiger 
elektronisch unter der HRB-Nr 1009 eingereicht zu haben. 

Stralsund, 25.09.2007  

gez. Gerd Habedank 
Geschäftsführer

Jahresabschluss 2006 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der SWS Telnet GmbH  
I. Der Jahresabschluss 2006 der SWS Telnet GmbH wurde durch

die WIKOM AG geprüft und am 20.04.2007 mit folgendem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht der SWS Telnet GmbH, Stral-
sund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2006 geprü f t . Durch § 15 KPG M-V wurde  der Prüfungsge-
genstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft. Die Buchführung
und die Aufstellung von  Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den  Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die
wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und
§ 15 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden und mit hinreichender Sicherheit beur-
teilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesell-
schaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundla-
ge für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse  entspricht der Jahresabschluss den deut-
schen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend dar. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben nach unserer Beurteilung
zu wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass.“ 

II. Der Gesellschafter der SWS Telnet GmbH hat am 15.05.2007
den Jahresabschluss 2006 mit dem Lagebericht festgestellt. 

III. Der Jahresabschluss 2006 und der Lagebericht  werden vom
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für
sieben Tage in den Geschäftsräumen der SWS Energie GmbH,
Frankendamm 7, in Stralsund öffentlich ausgelegt. 

Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss und den Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2006 am 27.09.2007 dem Amtsgericht
Stralsund unter der HRB-Nr. 5009 eingereicht zu haben. 

Stralsund, den 27.09.2007 

gez. Koos gez. Sekulla 
Geschäftsführer Geschäftsführer SWS Telnet GmbH 
SWS Energie GmbH 

Jahresabschluss 2006 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der REWA GmbH Stralsund 
H. Wiedergabe des Bestätigungsvermerk und Schlussbemerkung 
I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2006 und des Lageberichtes für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 hat die WIKOM
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Datum vom 13. April 2007 den im
Folgenden wiedergegebenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
erteilt: 
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der REWA Regionale Wasser- und Abwasserge-
sellschaft Stralsund mbH, Stralsund,  für das Geschäftsjahr vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen
des Gesellschaftervertrags liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss  unter Einbeziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben. 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätig-
keit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.“ 

II. Schlussbemerkung 
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
der REWA Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund
mbH, Stralsund, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezem-
ber 2006 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr  erstatten wir
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den
Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprü-
fungen (IDW PS 450). 
Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes 
außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zu-
stimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung 
abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme,
sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prü-
fung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

III. Die Gesellschafterversammlung der REWA GmbH hat am
30.5.2007 den Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafter-
versammlung zum Jahresabschluss 2006 zur Kenntnis genom-
men und den Jahresabschluss 2006 mit dem Lagebericht festge-
stellt. 

IV. Der Jahresabschluss 2006 und der Lagebericht werden vom Zeit-
punkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben
Tage in den Geschäftsräumen der REWA GmbH, Bauhofstraße 5, in
Stralsund ausgelegt. 

Wir geben bekannt, dass der testierte Jahresabschluss und der Lage-
bericht für das Geschäftsjahr 2006 am 2. August 2007 im elektroni-
schen Bundesanzeiger unter der HRB-Nr. 1743 eingereicht wurden. 

Stralsund, 18.9.2007 

gez. Müller 
Geschäftsführer

Jahresabschlüsse 2005 und 2006 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 
Bekanntmachung des Eigenbetriebes 

„Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund“ 
I. Die Jahresabschlüsse 2005 und 2006 des Eigenbetriebes „Tou-

rismuszentrale der Hansestadt Stralsund“ wurde durch die Wirt-
schaftsprüfgesellschaft COMMERZIAL TREUHAND GmbH Ros-
tock geprüft und am 26. April 2007 mit folgendem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

„Wir haben die Jahresabschlüsse unter Einbeziehung der Buch-
führung und die Lageberichte der „Tourismuszentrale der Hanse-
stadt Stralsund“ für die Geschäftsjahre vom 1. Januar 2005 bis 
31. Dezember 2005 und vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember
2006 geprüft. Die Buchführung, die Aufstellung der Jahresab-
schlüsse und der Lageberichte nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Eig-
VO und Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über die Jahresabschlüsse unter Einbeziehung der Buchführung
und über die Lageberichte sowie über die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Eigenbetriebes abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB  und 
§ 15 Abs. 1 KPG unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsgemäßer
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Bean-
standungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.  
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für
die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die
Würdigung, dass unsere Prüfung hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.  
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
Nach unserer Überzeugung vermitteln die Jahresabschlüsse un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Die Lagebe-
richte geben insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage
des Eigenbetriebes und stellen die Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu
Beanstandungen keinen Anlass.“ 

II. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am 06.09.07 fol-
genden Beschluss gefasst: 
1. Die von der COMMERZIAL TREUHAND GmbH geprüften 

Jahresabschlüsse 2005 und 2006  des Eigenbetriebes „Tou-
rismuszentrale der Hansestadt Stralsund“ mit einer Bilanz-
summe von € 363.461,37 sowie einem Jahresverlust von
€ 246.306,16 für 2005 sowie einer Bilanzsumme von
€ 364.529,14 und einem Jahresverlust von € 249.949,42 für
2006  werden festgestellt. 

2. Der kumulierte Jahresverlust 2005 und 2006 in Höhe von
€ 496.255,58 wird durch Entnahme aus der Allgemeinen 
Rücklage der Kapitalrücklage gedeckt.  

3. Zur Reduzierung des aus dem Haushalt der Gemeinde für 
das Wirtschaftsjahr 2008 auszugleichenden geplanten Fehl-
bedarfs werden € 3.744,42 aus der allgemeinen Rücklage
des Eigenbetriebes verwendet.  

4. Dem Oberbürgermeister wird für die Wirtschaftsjahre 2005
und 2006 Entlastung erteilt. 

5. Der Betriebsleiterin wird für die Wirtschaftsjahre 2005 und
2006 Entlastung erteilt. 

III. Die Jahresabschlüsse 2005 und 2006 sowie die Lageberichte
werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung für sieben Tage in den Geschäftsräumen des Eigenbetrie-
bes „Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund“, Alter Markt 9,
18439 Stralsund, öffentlich ausgelegt. 

Stralsund, 24.09.2007 
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********************************************************** 
INFORMATIONEN 
********************************************************** 

Eröffnung der Rügenbrücke - Bühnenprogramme 

Freitag, 19. Oktober
Bühne Alter Markt 
17:05 Uhr:  Stralsunder Sängerbund  
17:35 Uhr:  Puppenstelz  
17:40 Uhr:  Stralsunder Sängerbund  
18:05 und 18:35 Uhr:  Susanna & Falter  
19:05 und 19:35 Uhr:  Pommernchor 
20:05 Uhr:  Susanna & Falter  
20:30 Uhr:  Sven Lange & Koffi Dramaukles meets Akuwaba  
20:50 Uhr:  Susanna & Falter  
21:00 und 21:35 Uhr:  Stralsunder Sängerbund  
21:20 Uhr:  Puppenstelz  

Bühne Neuer Markt 
17:00 Uhr: Salsa Feeling Diskothek 
20:00 Uhr: Guantanamera Live Band 

Stralsunder Hafen 
14:00 bis 14:30 Uhr:  Offizielle Eröffnung des Volksfestes 

durch den Oberbürgermeister
14:30 bis 18:30 Uhr:  André Kuchenbecker, NDR 1 Radio

MV, moderiert das Programm
14:45, 16:00, 17:15 Uhr: Live-Act mit TEE GEE
18:15 Uhr:   „Land und Leute“ auf der Videowand 
19:30 Uhr:  NDR-Brücken-Party
20:00 bis 20:50 Uhr:   THE BERLIN BLUES BROTHERS  
21:10 bis 21:50 Uhr:   MARQUESS  

Bühne „Altefähr“ 
17:00 Uhr:  Still Crazy 
19:30 Uhr:  Soul Syndicate

Festzelt an der Brückenauffahrt 
17:00 Uhr:  DJ Achim Rau
20:30 Uhr:  Strange Brew
22:00 Uhr:  Gottlieb Wendehals 

Samstag, 20. Oktober
Bühne Alter Markt 
12:05 Uhr:  Stralsunder Sängerbund  
13:05 Uhr:  Puppenstelz  
13:25 Uhr:  Jugendblasorchester Greifswald  
15:10 Uhr:  Pommernchor 
16:05 Uhr:  Jugendblasorchester Greifswald  
16:45 Uhr:  Sven Lange & Koffi Dramaukles meets Akuwaba  
17:05 Uhr:  Susanna & Falter  
18:05 Uhr:  Pommernchor
18:30 Uhr:  Puppenstelz  
18:40 Uhr:  Pommernchor 
19:05 Uhr:  Susanna & Falter  
20:05 Uhr:  Stralsunder Sängerbund 
20:30 Uhr: Sven Lange & Koffi Dramaukles meets Akuwaba  
21:00 Uhr:  Susanna & Falter  

Bühne Neuer Markt 
12:00 Uhr:  Jugendblasorchester Ziesar 
14:30 Uhr:  Rügener Linedancer 
15:05 Uhr: Sundgefässer 
15:30 Uhr:  Salsa DJ und Percussion 
17:30 Uhr:  Still Crazy 
20:30 Uhr:  Station III 

Stralsunder Hafen 
11:00 bis ca. 21:45 Uhr moderieren Leif Tennemann und Mi-
chael Ahrends, NDR 1 Radio MV, das Programm 
11:30 Uhr:  HARDY’S BLUES OCEAN GROUP 
13:30 Uhr:  Einweihung der Rügenbrücke (auf Videowand) 
14:45 Uhr:  BACK TO MUSIC 
16:15 Uhr:  TINO EISBRENNER & BAND in Concert 
17:30 Uhr:  BACK TO MUSIC 
18:15 Uhr:  THE CLOGS mit den NDR 1 Radio MV Kulthits 
19:30 Uhr:  Nordmagazin auf Videowand
20:25 Uhr:  Carmina Burana
21:30 Uhr:  Feuerwerk 

Bühne „Altefähr“ 
12:00 Uhr:  Sundgefässer 
13:00 Uhr:  Highlight Swingband 
15:45 Uhr:  Ute Freudenberg 
16:50 Uhr:  Jugendblasorchester Ziesar 
19:45 Uhr:  Puhdys 

Festzelt an der Brückenauffahrt 
12:00 Uhr:  DJ Achim Rau
20:30 Uhr:  Berlin Rock’n’Roller 

Sonntag, 21. Oktober
Bühne Alter Markt 
12:05 Uhr:  Stralsunder Sängerbund  
12:30 Uhr:  Puppenstelz  
12:40 Uhr:  Stralsunder Sängerbund  
13:05 Uhr:  Susanna & Falter  
13:35 Uhr:  Susanna & Falter  
14:05 Uhr:  Sven Lange & Koffi Dramaukles  

meets Akuwaba
14:30 Uhr:  Pommernchor 
15:30 Uhr:  Sundgefässer 
16:00 Uhr: Susanna & Falter  
16:30 Uhr:  Puppenstelz  
16:40 Uhr:  Susanna & Falter  

Bühne Neuer Markt 
12:00 Uhr:  Sundgefässer 
13:00 Uhr: Jugendblasorchester Ziesar 
15:30 Uhr:  Big Beat Boys 

Stralsunder Hafen 
11:00 bis 11:30 Uhr und  
12:15 bis 12:30 Uhr:   SWING FOR FUN 
11:30 bis 12:15 Uhr:   Präsentation „Seenotrettungsübung“ 

der DGzRS 
ca. 12:30 Uhr:       Ankunft Radfahrer 
13:00 bis 16:00 Uhr:   Moderation und Auftritte  

der NDR Showband Papermoon 

Bühne „Altefähr“ 
09:00 bis 13:00 Uhr:   Sportveranstaltung 
13:30 Uhr:     Berlin Rock’n’Roller

Festzelt an der Brückenauffahrt 
12:00 Uhr:     DJ Achim Rau 
14:00 Uhr:     Rügener Linedancer 
20:30 Uhr:     Station III 

Änderungen vorbehalten! 

Alle Informationen im Internet unter 
www.ruegenbruecke.com! 
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Eröffnung der Rügenbrücke - Verkehrskonzept Stralsund 



Angebote der Weißen Flotte 
Anlässlich der Übergabe der Rügenbrücke bietet die 
Weiße Flotte GmbH, mehrmals täglich moderierte Brücken-
fahrten mit einem Brückenführer auf ihren modernen Fahr-
gastschiffen an!
Am 20. Oktober veranstaltet die Reederei um 19:30 Uhr eine
Abendfahrt zum größten Brückenbauprojekt Deutschlands. 
Die „Rügenfähre“ von Stahlbrode nach Glewitz verkehrt am
19. Oktober zusätzlich von 9:00 bis 21:40 Uhr alle 20 Minuten
im Pendelverkehr und am 20. und 21. Oktober von 7:00 bis 
21:40 Uhr ebenfalls im Pendelverkehr von Stahlbrode bzw.
Glewitz. 
Für alle Gäste pendelt ein Fahrgastschiff der Weißen Flotte
vom 19. bis 21. Oktober vor und nach den Abendveranstal-
tungen zwischen den Häfen Stralsund und Altefähr. 

Meeresmuseum zum Brückenfest  
bis 20 Uhr geöffnet 

Anlässlich der feierlichen Eröffnung der neuen Rügenbrücke 
und der anschließenden Langen Einkaufsnacht in der Stral-
sunder Altstadt, öffnet das Meeresmuseum am 20. Oktober
bis 20 Uhr. Auch der Infopunkt OZEANEUM ist an diesem
Tag bis 20 Uhr offen. 
Während die Damen der Schöpfung nach der Brückentour die
Geschäfte stürmen, können die Väter samt Nachwuchs bei-
spielsweise die Fische beim Schlafen beobachten. 
Die neue Rügenbrücke spannt sich als modernes Wahrzei-
chen über den Strelasund und verbindet die Hansestadt
Stralsund mit Deutschlands größter Insel Rügen. Damit er-
setzt die neue Rügenbrücke die alte Ziegelgrabenbrücke und
den Rügendamm für den Autoverkehr. 
Kilometerlange Staus aus Richtung Bergen nach Stralsund
sollen damit der Vergangenheit angehören. Der Bahnverkehr
wird nach wie vor über die alte Brückenverbindung geleitet. 
Da die neue Rügenbrücke auch über eine Abfahrt zum O-
ZEANEUM verfügt, ist eine optimale Verkehrsführung der po-
tentiellen OZEANEUMs-Besucher zu den Parkmöglichkeiten 
auf der Stralsunder Hafeninsel schon jetzt gewährleistet. 
Text: Deutsches Meeresmuseum (DMM) 

Wochenmärkte 2008 
Bewerbungen für die Stralsunder Wochenmärkte sind bis zum 
31. Oktober an die Hansestadt Stralsund, Amt für öffentliche 
Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, Abt. Gewerbeangele-
genheiten, Frankendamm 5, Postfach 2145, 18408 Stralsund,
zu richten. 
Die Märkte finden jeweils am Montag und Donnerstag in
Knieper-West (Parkplatz Maxim-Gorki-Straße) und am Diens-
tag und Freitag auf dem Neuen Markt statt. 
Es werden ausschließlich schriftlich eingereichte Anträge be-
arbeitet. 
Aus der Bewerbung müssen das Verkaufssortiment und die
erforderliche Größe des Verkaufsstandes hervorgehen. 
Weiterhin ist jedem Antrag eine Kopie der Reisegewerbekarte 
(selbständig/unselbständig) beizulegen. 

Die Auswahl der Marktteilnehmer erfolgt bis Dezember. 

20 Jahre Städtepartnerschaft  
mit der Hansestadt Kiel  
- Ein Grund zum Feiern - 

In diesem Jahr können die Hansestädte Kiel und Stralsund
auf eine 20-jährige Städtepartnerschaft zurückblicken. Zwi-
schen beiden Hansestädten gibt es schon seit 1987 Kontakte, 
die nach der politischen und wirtschaftlichen Wende 1989
neue Inhalte bekamen. In Übereinstimmung mit den Städten 
wurden im Jahre 1992 neue „Vertragliche Vereinbarungen zur 
Zusammenarbeit“ unterzeichnet, die insbesondere den Aus-
tausch auf allen Ebenen des gesellschaftlichen kommunalen
Lebens ermöglichen sollten. 
Blicken wir heute auf 20 Jahre Städtepartnerschaft zurück, 
dann sprechen wir von Partnerschaft und Freundschaft zwi-
schen Bürgerinnen und Bürgern, Schülern, Lehrern, Jugendli-
chen, Sportlern, Kulturgruppen und Künstlern aber auch von
Freundschaft zwischen Senioren, vom fachlichen Austausch
zwischen Ämtern der Stadtverwaltungen, zwischen Ärzten der 
Krankenhäuser sowie vom Austausch im Alten- und Pflegebe-
reich unserer Städte.  
Anlässlich dieser Feierlichkeiten werden in der Zeit vom 08.
bis 09. November Vertreter der Hansestadt Stralsund in unse-
rer Partnerstadt weilen. 
Am Donnerstag wird die Stralsunder Delegation mit Oberbür-
germeister Harald Lastovka, Senator Wolfgang Fröhling, dem 
Präsidenten der Bürgerschaft, Rolf-Peter Zimmer, den Vorsit-
zenden der Stralsunder Fraktionen und dem Amtsleiter für 
Wirtschaft, Kultur, Schule und Sport, Holger Albrecht von 
Kiels Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz herzlich emp-
fangen.  
Ab 18.30 Uhr findet ein Bürgerabend im Kulturforum Kiel statt 
mit anschließender Taufe eines Stadtbusses auf den Namen
„Hansestadt Stralsund“ durch die Repräsentanten beider
Städte. 
Am Freitag, in der Zeit von 11.30 bis ca. 12.30 Uhr, findet
zum Gedenken der Opfer der Reichspogrom–Nacht eine
Kranzniederlegung statt. Gegen 14.00 Uhr eröffnen Oberbür-
germeister Lastovka und die Stralsunder Welterbe-
Managerin, Steffi Behrendt, eine Ausstellung zum Thema
„Weltkulturerbe“ im Rathaus der Stadt Kiel.  
Direkt im Anschluss, ca. 15.30 Uhr, beginnt im Kieler Rathaus
der Festakt, an dem die Bürger beider Städte zum 20-jährigen 
Partnerschaftsjubiläum teilnehmen können.  
Unterstützung bekommt die Hansestadt Stralsund vom Omni-
busunternehmen Otto Möller & Co. Hier können Bürgerinnen 
und Bürger eine Bürgerreise nach Kiel buchen.  
Nähere Informationen zur Buchung erhalten Sie unter  
Tel. 03831 – 39 11 02. 

Verkauf aus besonderem Anlass 

Die Gewerbeabteilung der Hansestadt Stralsund weist darauf 
hin, dass das gelegentliche Anbieten von Waren außerhalb
der Betriebsstätte oder ohne eine solche zu besitzen aus be-
sonderem Anlass mit Erlaubnis der Hansestadt Stralsund
auch ohne Reisegewerbekarte ausgeübt werden kann.  
Einen solchen Anlass stellen unter anderem die Stillen Feier-
tage und die Adventszeit, insbesondere für den Verkauf von
Grabschmuck, Tannengrün und Weihnachtsbäumen, dar. 
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Die Erlaubnis ist beim Amt für öffentliche Sicherheit, Gesund-
heit und Umwelt, Abteilung Gewerbeangelegenheiten, Fran-
kendamm 5, Zimmer 308, Tino Krusch zu beantragen.  
Ein Antragsformular finden Interessierte im Internet auf
www.stralsund.de bei Service für alle Lebenslagen unter 
„Verkauf aus besonderem Anlass“. Die Verwaltungsgebühren
für die Erlaubnis betragen zwischen 10,00 und 51,00 € und
richten sich insbesondere nach dem Zeitraum der Verkaufes. 
Auf Grund der neuen Gesetzeslage im Gewerberecht benötigt 
nur noch der Gewerbetreibende eine Erlaubnis und nicht 
mehr der vor Ort tätige Angestellte. Diesem muss lediglich ei-
ne Zweitschrift oder beglaubigte Kopie der Erlaubnis ausge-
händigt werden. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass für den Verkauf auf öf-
fentlichen Wegen und Plätzen zusätzlich eine Sondernut-
zungserlaubnis erforderlich ist. Diese Genehmigung ist beim 
Bauamt, Abt. Straßen und Stadtgrün, Sachgebiet Sondernut-
zung, Bauhofstraße 4 einzuholen.  

Die entsprechenden Anträge sind zwei Wochen vor Beginn
des Verkaufs zu stellen. 

Laubentsorgung in der Hansestadt Stralsund 
Die Hansestadt unterstützt Anwohner der Stadt bei der Laub-
entsorgung.  
Bürger erhalten kostenlos und begrenzt Laubsäcke, denen 
die Reinigungspflicht von Rad- und Gehwegen sowie Baum-
und Parkstreifen im öffentlichen Bereich übertragen wurde
und sich in ihren Bereichen ältere Bäume befinden. 
Für die Beseitigung des Laubes vom eigenen Grundstück be-
steht diese Möglichkeit nicht. 
Die kompostierbaren Papiersäcke sind ab sofort, jeweils 
dienstags von 9.00 bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 
bis 17.00 Uhr in der Bauhofstraße 4 zu bekommen. 

Qualm über der Stadt 
Seit Anfang Oktober liegt fast täglich Qualm von Herbstfeuern 
über der Stadt. Auch viele Nachfragen und Beschwerden von
Bürgern bei der Abteilung Umweltschutz, Hafen- und See-
mannsamt in diesen Tagen zeigen, dass es trotz zahlreicher 
Informationen durch die Behörde immer noch Unsicherheiten, 
Unkenntnis bzw. Rücksichtslosigkeit im Umgang mit Garten-
abfällen gibt. 
Deshalb sei an dieser Stelle auf die Pflanzenabfallverordnung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Juni 2001
hingewiesen. Diese Verordnung besagt, dass die Kompostie-
rung von pflanzlichen Abfällen Vorrang hat.   
Ein Verbrennen ist nur dann zulässig, wenn das Kompostie-
ren nicht möglich bzw. nicht zumutbar ist - wie z.B. bei stärke-
ren Ästen oder von Krankheit befallenen Pflanzen. Dabei ist 
die Windrichtung zu beachten und die Feuerstelle so auszu-
wählen, dass die Nachbarn keinen unzumutbaren Belästigun-
gen ausgesetzt sind. Wer also feuchtes Laub oder frischen
Strauchschnitt verbrennt, verstößt gegen diese Verordnung!
Es soll außerdem darauf hingewiesen werden, dass die Mög-
lichkeit des Verbrennens auf die Monate März und Oktober 
und auf Werktage zwischen 8.00 und 18.00 Uhr beschränkt 
ist. Innerhalb dieser Zeitspanne dürfen zwei Stunden nicht

überschritten werden. Zum Schutz von Kleintieren, die viel-
leicht schon Unterschlupf für den Winter gesucht haben, muss 
das Material vor dem Verbrennen unbedingt umgesetzt wer-
den.  

Ein weiteres Problem ist, dass manche Zeitgenossen das 
Herbstfeuer nutzen, um andere Abfälle zu verbrennen. Ob 
Fenster, alte Möbel, Matratzen oder Reifen – all das und
manches andere wurde bei Kontrollen schon gefunden. 
„Viele Menschen wissen offenbar gar nicht, was sie sich und 

ihren Nachbarn antun, wenn sie bei dieser Gelegenheit
Kunststoffe, mit Holzschutzmitteln bzw. Farbe behandeltes 
Holz oder andere, nicht pflanzliche Abfälle verbrennen“, meint 
Amtsleiter Thorsten Bents. „Das ist nicht nur stark gesund-
heitsgefährdend, sondern stellt auch eine Ordnungswidrigkeit
dar, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.“ 
Verboten ist laut Abfallwirtschaftssatzung außerdem das Ab-
lagern von Gartenabfällen in der freien Natur, z.B. im Stadt-
wald, an Böschungen, Gräben und auf anderen Grünflächen. 

Eine Alternative zum Verbrennen bzw. zur illegalen Entsor-
gung ist die Abgabe von Gehölzschnitt bei der SWS Stralsun-
der Entsorgungs GmbH im Voigdehäger Weg 60 (bis50kg: 2,34 €)
oder im Kompostwerk Reinberg.  

Weitere Informationen zum Thema Gartenabfälle gibt ein In-
formationsblatt der Umweltberatung, das in der Seestraße 10 
und im Internet unter www.stralsund.de in der Rubrik Service
für alle Lebenslagen unter dem Stichwort Umweltberatung er-
hältlich ist. 

Chöre laden zum Benefizkonzert
Zu einem gemeinsamen Chorkonzert mit dem Vester Sker-
ninge Sangkor aus Svendborg lädt die Stralsunder Singaka-
demie am 26. Oktober um 9.30 Uhr in den Remter des Katha-
rinenklosters ein. Gemeinsam mit ihren Gästen wollen die
Sundstädter das hoffentlich zahlreiche Konzertpublikum mit 
einem klassischen Programm erfreuen. Der dänische Part-
nerchor, der bereits seit 1971 besteht, vereint Sangesfreudige
von 18 bis 75 Jahren und hat zur Zeit 50 Mitglieder. Geleitet 
wird das Ensemble seit vergangenem Jahr von Erik H. A. Ja-
kobsen.  
Für die Stralsunder Gastgeber ist das Treffen zugleich auch
ein Stück gelebte Städtepartnerschaft, die nicht nur auf per-
sönlichen Kontakten beruht, sondern so auch in die Öffent-
lichkeit getragen wird.  
Die an diesem Abend erzielten Einnahmen sind als Spende
für das Kulturhistorische Museum vorgesehen und sollen der
Restaurierung des Erd- und Himmelsglobenpaares aus der 
Löwenschen Sammlung zu Gute kommen. 
Wer also zum Konzert kommt, unterstützt zugleich auch das
Museum, das sich bereits seit Jahren bemüht, Sponsoren für
die Rettung seines Globenpaares aus der Werkstatt „Gerhar-
dus et Leonhardus Valk“ aus dem Jahre 1715 zu finden. In 
heutiger Zeit sind nur noch wenige Exemplare aus dieser
Werkstatt erhalten, so dass das Stralsunder Paar eine absolu-
te Seltenheit darstellt.  

Schnelles Handeln tut mehr als Not, um diesen Schatz auch
für weitere Generationen zu erhalten und um dem Vermächt-
nis Axel Graf von Löwen gerecht zu werden.  
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